
Auszug aus dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG): 

 

§ 42 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken  
und sonstigen Vorteilen 

  (1) Beamtinnen und Beamte dürfen, auch nach Beendigung des Be-
amtenverhältnisses, keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen 
Vorteile für sich oder eine dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, 
sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung ihres gegenwärtigen oder letzten Dienstherrn. 
 
(..)  

 

 

Auszug aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L): 

 

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

  (..) 

(3) Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, 
Provisionen oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätig-
keit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Ar-
beitgebers möglich. Werden den Beschäftigten derartige Vergünsti-
gungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich an-
zuzeigen. 

 


